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§ 182 Geo. Anzeige von
AusschlieBungs- und

Befangenheitsgrunden

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1Richter, SchriftfGhrer und die sonst bei Gericht verwendeten Personen haben die Umstande, die sie
gegebenenfalls nach dem Gesetze von der Ausliibung des Amtes ausschliel3en oder die geeignet sind, ihre volle
Unbefangenheit einem Zweifel auszusetzen (88 19, 26, 27 JN., 88 43 bis 47 StPO, 88 22, 45 GOG.), unverziglich
dem Gerichtsvorsteher anzuzeigen. Dieser kann die Anzeige durch Anordnung einer Stellvertretung (§ 28 GOG.)
gegenstandslos machen oder nach Aufnahme eines Protokolls je nach den Fallen des § 23 JN. und § 45 StPO eine
Entscheidung Uber das Vorhandensein des AusschlieBungs- oder Befangenheitsgrundes fallen oder die
Entscheidung des zustandigen Senates einholen. In Strafsachen hat der Schriftfihrer die Anzeige bei dem Richter
zu erstatten, bei dem er das Protokoll fuhren soll. Geschworene und Schéffen haben die Anzeige an den
Vorsitzenden zu erstatten.

2. (2)Ist der Gerichtsvorsteher selbst ausgeschlossen oder halt er sich fur befangen, so hat er die Anzeige nach
Vorschrift des 8 22 Abs. 1 GOG. oder 8 44 Abs. 2 StPO zu erstatten. Der Prasident des Ubergeordneten Gerichtes
hat je nach Lage des Falles gemalR3 8 28 Abs. 2 GOG. vorzugehen oder eine Entscheidung nach8 23 |N., § 45 StPO
zu erwirken.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/gog/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/jn/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/gog/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/gog/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/jn/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/45
file:///

	§ 182 Geo. Anzeige von Ausschließungs- und Befangenheitsgründen
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


